
läßlich der Oktober„wahlen“ 1950 Vergleiche 
mit den Wahlen im Westen angestellt und ab
fällig über die Kommunisten gesprochen habe. 
Außerdem soll er die Sowjetunion beschimpft und 
über diese unwahre Behauptungen aufgestellt ha
ben. Schließlich wurde ihm vorgeworfen, Aus
schnitte aus westlichen Zeitungen an eine Ver
wandte in der Sowjetzone geschickt zu haben. 
Ulbricht wurde zu sechs Jahren Gefängnis wegen 
Verbreitung tendenziöser Gerüchte verurteilt.
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Der Lehrer Helmut W i n k l e r  aus Oschatz 
wurde vom Bezirksgericht Leipzig am 17. 7. 1953 
wegen Verbreitung tendenziöser Gerüchte zu 
einer Gefängnisstrafe von drei Jahren mit fol
gender Begründung verurteilt:

. . Anläßlich einer Haussuchung, die bei dem An
geklagten durchgeführt tvurde, weil bestimmte Er
eignisse darauf hindeuteten, daß er entgegen sei
ner Verp flieh tung als Erzieher an einer demokra
tischen Schule arbeitete, wurden Durchschriften 
von Briefen gefunden, die der Angeklagte vor
wiegend 1949 und 1950, aber auch im Jahre 1953, 
an Bekannte nach Westdeutschland und innerhalb 
des Gebietes der Deutschen Demokratischen Repu
blik geschrieben hatte.

In diesen Briefen verunglimpfte er in verwerf
licher und zum Teil in versteckter Form die Ver
hältnisse in unserer Republik. Insbesondere rich
teten sich seine Äußerungen in verleumderischer 
Weise gegen die Partei der Arbeiterklasse, gegen
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